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RS OGH 1955/10/5 1Ob598/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1955

Norm

ABGB §957

ABGB §964

Rechtssatz

Wenn die Stieftochter gefälligkeitshalber die Uhr des Stiefvaters übernimmt, um sie zu regulieren, und die Uhr

zusammen mit ihrem eigenen Schmuck gestohlen wird, haftet sie dem Stiefvater nicht als Verwahrerin, denn ihr oblag

keine vertragliche Obsorgeverpflichtung.
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